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RS OGH 1964/9/1 10Ns21/64,
9Os28/73, 11Ns25/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1964

Norm

Geo §183

StPO §72

Rechtssatz

Ein Richter ist befangen, wenn er in Versuchung oder geneigt ist, bei seiner Entscheidung auch andere als sachliche

Gründe zu berücksichtigen, oder wenn er irgendwie an der rein sachlichen Beurteilung eines Falles behindert ist.
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